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Betreff:

Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für 
den Marktverkehr in der Stadt Braunschweig 
(Marktgebührenordnung)
Organisationseinheit:
Dezernat II 
32 Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Datum:
01.12.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung 
(Vorberatung)

07.12.2022 Ö

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 08.12.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 13.12.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 20.12.2022 Ö

Beschluss:

Die als Anlage 1 beigefügte Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für 
den Marktverkehr in der Stadt Braunschweig (Marktgebührenordnung) wird beschlossen.

Sachverhalt:

1. Überblick

Die Stadt Braunschweig betreibt als öffentliche Einrichtung gemäß § 30 Nds. 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) auf 12 Märkten wöchentlich 17 
Marktveranstaltungen. Die entstehenden Kosten werden ausschließlich durch 
Gebühreneinnahmen in Form von Benutzungsgebühren nach § 5 Abs. 1 Nds. 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) gedeckt, wobei der Grundsatz gilt, dass das 
Gebührenaufkommen die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken soll.

Die Märkte werden im Haushaltsplan im Teilhaushalt des FB 32 Bürgerservice, Öffentliche 
Sicherheit unter 1.57 „Wirtschaftsförderung und Tourismus“ als allgemeine Einrichtung für 
das Produkt 1.57.5733.02 – Märkte – geführt. Die kumulierten Ergebnisse der Jahre 2019 
und 2020 finden im Hinblick auf die Überdeckungen/Unterdeckungen in der 
Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 Berücksichtigung. Das Betriebsergebnis aus dem 
Jahr 2021 wird in der nächsten Kalkulation berücksichtigt.

Mit der dritten Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2022 wurden die Gebühren 
wegen der zuvor entstandenen Überdeckungen zuletzt zum Teil erheblich gesenkt. Dies 
hat nicht nur einem Abbau der Überdeckung geführt, sondern ließe bei Nichtanpassung 
der Gebühren vor dem Hintergrund der allgemeinen Kostenentwicklung auch eine 
erhebliche Unterdeckung erwarten. 
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2. Gebührentarife

Seitens der Verwaltung werden mit Wirkung zum 1. Januar 2023 folgende 
Gebührenanpassungen vorgeschlagen:

Standgebühr:
Für das Jahr 2022 betrug die Standgebühr für Dauerzuweisungen 0,80 Euro/m² in der 
Sommerzeit und 0,50 Euro/m² in der Winterzeit sowie für Tages-/Saisonzuweisungen 1,00 
Euro /m². Für das Jahr 2021 waren 0,90 Euro, 0,60 Euro bzw. 1,10 Euro je m² festgesetzt. 
Zur Anpassung an die aktuellen Kosten und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Jahre 2019 und 2020 werden die Standgebühren wie unten ausgeführt um 0,15 bis 0,40 
Euro/m² erhöht.

Stromverbrauchsgebühr:
Die Stromverbrauchsgebühr wird unter Berücksichtigung der bisher bekannten 
Kostenentwicklung und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 von 
0,35 Euro/kW/h um 0,80 Euro/kW/h auf 1,15 Euro/kW/h erhöht. Für das Jahr 2021 war ein 
Gebührensatz von 0,50 Euro/kW/h festgesetzt.

Reinigungsgebühr:
Unter Beachtung der Ergebnisse der erforderlich gewordenen Neuausschreibung der 
Reinigung wird die Reinigungsgebühr von 0,30 Euro/m² um 0,05 Euro/m² auf 0,35 Euro/m² 
erhöht. Für das Jahr 2021 war bereits ein Gebührensatz von 0,40 Euro/m² festgesetzt.

Winterdienstgebühr:
Der Winterdienst musste ebenfalls neu ausgeschrieben werden. Die Winterdienstgebühr (1. 
November bis 31. März) wird von 0,10 Euro/m² um 0,35 Euro/m² auf 0,45 Euro/m² erhöht. 
Für das Jahr 2021 war ein Gebührensatz von 0,25 Euro/m² festgesetzt.

Die Verwaltung wird die vorgesehene Gebührenanpassung mit dem Bezirksverband 
Braunschweig der Marktkaufleute e. V. erörtern und diese unter Bezug auf die 
gesetzlichen Regelungen des NKAG erläutern. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 soll folgende Gebührenanpassung vorgenommen werden:
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Gebühren Bisher 
Euro / m2 bzw. 
kW/h

Neu 
Euro / m2 bzw. 
kW/h

Differenz
Euro / m2 bzw. 
kW/h 

Standgebühr 
Dauerzuweisung Sommerzeit
Dauerzuweisung Winterzeit
Tages-/Saisonzuweisung 

0,80
0,50
1,00

1,00
0,65
1,40

+ 0,20
+ 0,15
+ 0,40

Stromverbrauchsgebühr 0,35 1,15 + 0,80

Reinigungsgebühr 0,30 0,35 + 0,05

Winterdienstgebühr 0,10 0,45 + 0,35

Bei der Berechnung der erwarteten Erträge wurden die tatsächlichen Daten aus den 
vergangenen 12 Monaten für den Zeitraum September 2021 bis August 2022 als 
Grundlage verwendet, um die coronabedingten Abweichungen zu minimieren. 

Mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen der Gebührentarife kann bei den 
Wochenmärkten für das Jahr 2022 voraussichtlich nahezu Kostendeckung erzielt werden. 
(s. Anlage 2).

3. Zuständigkeit des Rates

Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Ziff. 5 sowie Ziffer 7 NKomVG.

Dr. Pollmann

Anlage/n:
1. Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für den Marktverkehr in der 
Stadt Braunschweig (Marktgebührenordnung)
2. Kalkulation der gebührenrelevanten Erträge und Aufwendungen des Marktwesens für 
2023 
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 Anlage 1 

 

 
 
 
Vierte Satzung 

zur Änderung der Satzung  
über die Gebühren für den Marktverkehr in der Stadt Braunschweig 

(Marktgebührenordnung)  
 

vom 20. Dezember 2022 
 

 

Auf Grund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) und der §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengensetzes vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner 
Sitzung vom 20. Dezember 2022 folgende Satzung beschlossen: 

 
Artikel I 

 
Die Anlage (Gebührentarif) zur Satzung über die Gebühren für den Marktverkehr in der Stadt 
Braunschweig (Marktgebührenordnung) vom 25. September 2007 (Amtsblatt für die Stadt Braun-
schweig Nr. 22 vom 15. Oktober 2007, S. 113), zuletzt geändert durch die Dritte Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Gebühren für den Marktverkehr in der Stadt Braunschweig (Markt-
gebührenordnung) vom 21. Dezember 2021 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 14 vom 27. 
Dezember 2021, S. 65), wird wie folgt geändert: 

 
Anlage 

 (zu § 1 Abs. 1 S. 1) 

 

Gebührentarif 

 
für den Marktverkehr in der Stadt Braunschweig 

 

1 Wochenmärkte  je Markttag 

1.1 Standgebühr: 

 

 

 

  

1.1.1 

 

Dauerzuweisung Sommerzeit (April bis Oktober) je m² 1,00 Euro 

1.1.2 Dauerzuweisung Winterzeit (November bis März) je m² 0,65 Euro 

1.1.3 Tages-/Saisonzuweisung je m² 1,40 Euro 

1.2 Stromverbrauchsgebühr je kW/h 1,15 Euro 

1.3  Reinigungsgebühr 
(Märkte, die im Auftrag der Stadt gereinigt werden) 

je m² 0,35 Euro 

1.4  Winterdienstgebühr 
 (jeweils vom 1. Nov. bis 31. März; auf Märkten,   
 auf denen Winterdienst durchgeführt wird.) 

je m² 0,45 Euro 
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Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  

Braunschweig, den  

Stadt Braunschweig 

                                                             Der Oberbürgermeister 
       I. V.  
 
 
   Dr. Pollmann  

  
              

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.  

Braunschweig, den  

Stadt Braunschweig 

                                                             Der Oberbürgermeister 
       I. V.  
 
 
   Dr. Pollmann 
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Gesamt Standfläche Stromverbrauch Reinigungsfläche Winterdienstfläche

225.506,35 €-            169.008,50 €-            -  €                         23.292,50 €-              33.205,35 €-              

57.302,20 €-              -  €                         57.302,20 €-              -  €                         -  €                         

282.808,55 €-            169.008,50 €-            57.302,20 €-              23.292,50 €-              33.205,35 €-              

135.817,46 €            108.653,97 €            13.581,75 €              5.432,70 €                8.149,05 €                

60.105,04 €              17.444,03 €              2.180,50 €                16.372,20 €              24.108,30 €              

14.589,27 €              11.671,42 €              1.458,93 €                583,57 €                   875,36 €                   

78.383,12 €              32.836,03 €              41.442,58 €              1.641,80 €                2.462,70 €                

288.894,89 €            170.605,45 €            58.663,76 €              24.030,27 €              35.595,41 €              

6.086,34 €                1.596,95 €                1.361,56 €                737,77 €                   2.390,06 €                

-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

-  €                         -  €                         -  €                         

-  €                         -  €                         -  €                         

6.086,34 €                1.596,95 €                1.361,56 €                737,77 €                   2.390,06 €                

-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

17.011,85 €              13.609,48 €              3.402,37 €                680,47 €                   1.020,71 €                

17.011,85 €              13.609,48 €              3.402,37 €                680,47 €                   1.020,71 €                

23.098,19 €              15.206,43 €              4.763,93 €                1.418,24 €                3.410,77 €                

Überdeckung/Unterdeckung der Vorjahre 16.109,13 €-              12.887,30 €-              3.221,83 €-                644,36 €-                   966,55 €-                   

6.989,06 €                2.319,13 €                1.542,10 €                773,88 €                   2.444,22 €                

289.797,61 €            171.327,63 €            58.754,04 €              24.066,38 €              35.649,57 €              

282.808,55 €-            169.008,50 €-            57.302,20 €-              23.292,50 €-              33.205,35 €-              
97,59% 98,65% 97,53% 96,78% 93,14%

Kalkulation der Erträge und Aufwendungen des Marktwesens ab 2023

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Abschreibungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Summe ordentliche Erträge

Öffentl. - rechtl. Entgelte, außer f. Inv.

Erträge und Aufwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ordentliches Ergebnis

A
n

la
g

e
 2

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Kostendeckungsgrad 

Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung

Erträge aus interner Leistungsbeziehung

zu erwartende Aufwendungen

zu erwartende Erträge

Jahresergebnis

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamt
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